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Neues republikanisches Blatt.
Herausgegeben von Escher und Uft-eri.

Band I. X. XIII. Bern, IS. Januar 1300. (25. Nivose VIII.

G e s e z g e b u n g.

Grosser Rath, i°. Januar.
(Fortsetzung.)

Carmin é ran will alles Willkührliche nun ver-
meiden, und also die Zeitpunkte bestimmen, und
daher das Gutachten der Commission zurükwsiftn.

Custor findet das Gutachten zwekmäßig, und
will also dasselbe ohne Abänderung annehmen) à
dem die Gesetze der Zeitbestimmungen wegen, nicht
besser beobachtet wurden.

Erlach er fodert für Trösch eine Urlaubsverläm
gerung, weil derselbe als Vodenzmstrager die Bo-
denziuse einziehen sollte, wenn das Gesez darüber
schon bekannt worden wäre; er will, daß die Volle
Ziehung die Gesetze so bald möglich bekannt machen
soll.

Guter. Eines der wichtigem Uebel unserer
Republik ist die nicht hinlängliche Bekanntmachung
der Gesetze; vielleicht aber sind wirklich viele Ge-
setze, besonders Finanzgesetze, n cht vollzogen won
den, um absichtlich Umroaung zu bewi.ken;-- doch
will er nicht unverhort anklagen und verurkhe len ; —
er fodert so bald möglich Bekanntmachung der Ge-
setze, die spätestens in 8 Tagen geschehen soll.

Das Gutachleu wird der -Commission zurükgn
wiesen

GysendSrfer, Legler und !ü scher werden
in die Commission geordnet.'

Guter fodert, daß alle Schriften wegen dem
Geschäft des lèsouvsllitìs Vê>u6vi5, und besonders
auch das Verhör mit dessen Herausgeber gebrukt
werden, weil wir diesen lezkern frei erklären.

Escher fodert Tagesordnung, weil wir keinen
Beschluß über den Gegenstand nahmen, sondern ganz
befriedigt waren durch die Wiederherstellung des ge--
wohnlichen Weg Rechtens durch die vollziehende Ges
walt.

Hub er folgt Eschern.
Guter zieht seinen Antrag zurük.

Senat, io. Januar.
Präsident: Lüthard.

Augustini bemerkt nach Verlesung des Ver-
balprocesses, daß gestern Mitglieder im «Senat saßen,
die sich erklärten, bei den Wahlen, die wir vornah-
men, nicht mitstimmen zu wollen; wenn das geduldet
würde, so könnte es die schrecklichsten Folgen haben —
eine Minorität, die nicht stimmen wollte, könnte jeden
Tag den Senat paratisieren. Wenn ein Gesetz gctra-
gen ist, so soll es jedem Bürger und zunächst den
Stellvertretern des Volks heilig seyn.

Schneider will, daß die nicht stimmten und

Anderwerth fodert, wegen der allgemeinen die abwesend waren, in das Protokoll eingeschrieben
mit dem Senat niedergesezken Commission, von derstverden. ^^er Mitglied ist, Entlassung aus dieser Commission. Oettolaz wtll sich wohl einschreiben lassen,

Nüce unt-.rstüzt Andcrwertb, we.! es unmög-unter Beding, daß die Grunde auch ms Protokoll
lieh ist, daß ein Mann an mehrern Orten zugleich ist.!emgezc:ch.ict werden, um deren willen er nicht stimmte.

- -à- " WaS Augustini sagt: die Geiezgcber sollen das ersteGuter wird statt Anderwerth in die Commlsswu
geordnet.

Trvsch erhält ttrlaubsverläneerung.
Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung.
Nach Wiedereröffnung der Sitzung foocr: Huder

Verweisung des lezkern Begehrens des Direktoriums

Bcisirel m Beobachtung der Gesetze geben, ist recht
gut, nur sollte Augustim dgnn damit anfangen, das
Costume, welches ihm das Gesetz giebt, zu tragen.

Usteri. Aagustini irrt sich lit der Gttahr, die

^
er zu sehen glaubt; die Majorität wird immer das

um eine Credikeröffnung" fllr das Ministerium desiGestz geben und nie von der Minorität varalysirt wer-
Innern an eine Commission, indem der Gegenstand den, mag diese stimmen oder nicht stimmen; die nicht
zu drin. ch ist, um länger vertagt zn werden.--Au
genommen.

stimmenden können höchstens als Verwerfende angestyc»
werden. Gestern hat der «sénat,

^
derer die keine



Stimmen geben wollten, oder sich entfernten mn
nicht stimmen zu müssen, keine Acht getragen — und
ich glaube er hat wohl gethan — da min aber gestern
kein authentisches oder officielles Verzeichnis der Ab-
weftnden aufgenommen ward, fo kann mm auch nichts
ins Protokoll eingezeichnet werden.

Augustinss Nach dem Reglement müssen s7
Stimmende seyn, um einen Beschluß zu fassen.

Vonflüe. Für die Zukunft mag Augustinis
Bemerkung gut feyn; der grosse Rath soute eme gesez-

iichc Entscheidung darüber fassen; für die gestrige

Sitzung kömmt sie zu spat.
Schneider zieht seinen Antrag zurük.
Der grosse Rath zeigt dem Senat an, daß er aus

dem Vorschlag des Senats für die siebente Stelle in
den Vollz. Ausschuß erwähltchabe, den B. Fins-
ler, gew. Finanzminister.

Der B. Burtorf, Mitgl. des Senats, begehrt
aus Paris — wiederholt seme Entlassung, da seine

ökonomischen Verhältnisse seinen fortgcscztcn Aufenthalt
daselbst erheischen.

Zäs lin. Das Gesetz erlaubt uns nichts anders

zu thun, als auch dießmal über das Begehre», zur
Tagesordnung zu schreiten — Man geht zur Tages-
vrdmmg.

Zäö lin im Namen einer Commisson, legt über
den Beschluß, der den, Justizministerium einen Credit
vou Luoso Fr. eröffnet, folgenden Bericht vor:

Eine Summe von fünfzigtausend Franken, wel-
ehe das feit kurzem aufgelöste Vollziehungs-Direkto-
riiun durch seinen Antrag von, lezten sr. December

für das Justiz- und Polizei-Ministerium verlangt hat,
scheint allerdings auffallend — um so mehr, da kurz

vorher den 2,. Dec. dem gleichen Ministerium «000
Franke», durch ein Dekret bewilligt worden sind.

Damals, Bürger Repräsentanten, hat die deßhalb

nicdergesezte Comu,isston Ihnen über die Bedürfnisse
dieses Ministeriums einen umständliche», Bericht ab-

gestattet, welcher klar zeigte, daß der obcrwahute da-

inalige Credit bei weitem nicht zur ^Befriedigung der

nothwendigste», und dringende», Bedürft,iffen hinreiche,

daß die Tilgung vorhandener Schulden nicht nur fur
Drukkostcn, sondern hauptsächlich für Vergütung deffm,

was Gefangen- und Kranken-Wärter, so wie auch

Spitala»,stalten zum Unterhalt der Gefangene,, vorge-
strckt haben, ohne „achthru me Folgen keinen länger»,

Verzug leide, und daß siebe» Verwaltungskammem
mit Ungeduld die Wiedererstattung auch ihrer dießzalls

genachlcn Vorschüsse», fordern. Alles dieses mm sin-

det sich in der verlesene», Dircktorialbotschaft vom ac.
Dec. wiederholend bestätigt, und die Verwendung des

anietzo verlangten Credits wird deutlich vor Auge», ge-

legt/ Der Beschluß des grossen Raths von, 3te>, d»e,es

ertheilt die Bewilligung zur ganze», anverlangenden

chmnme. So groß'dieselbe beim ersten Anblik ichcmt,

s«

so hat sich dennoch die zur dermalige», Umcrsuchunz
beauftragte Commission überzeugt, daß sie nicht zu
stark st»), um dasjenige zu bestreuen, was an das
Ittstijministerium gefordert wird. Die Wiedercrm t«

tung der angemcnlcn Vorschüsse theils durch einzelne
Burger und Beamte, theils duych einige ohnehin an
ihrem Einkommcn stark geschwächte Hospitäler ge-
macht, ist dillig von dem Gefczgcder, besonders in
heutigen Zeiten, als ei», Gegenstand össeiillichcr Ruhe
und Befriedigung zu beherzigen, demnach die vollst.
hcnde Gewalt durch eine Bevollmächtigung in Stand
zu setzen, sobald immer cs die Umstände erlauben,
diese heilige Pflicht abzutragen — dahin zielet der
gegenwärtige Beschluß. Wären alle bisherige Anträge
zu Creditbcwìlligmigc», an Ministerien in Rücksicht der
Verwendung eben so deutlich abgefaßt gewesen, so

würden wahrscheinlich die sich oftmals erhobenen

Schwierigkeiten z.r Entsprechung auch für kleinere
Summen unterbliebe», seyn. Auch den, D uk und
der Bekanntmachung der gesezlichen Verfügungen,
welche bekanntermaßen den, Justizministerium obliege»,,
wäre dießmal um so wenigcr schiklich durch allzu ge-
naue Einschränkung des „othiveudigen Kostenauftvan-
des einige Hemmung zu verursachen, da den Gesez-
geben, die pünktliche und schleunige Erfüllung ihrer
Verocd nl igc» angelegen ist.

Bürger Repräsentanten! Ihre Commission weiß

zwar die Blöße ocs National-Schazmntcs; sie kennet
die Rükstände der Besoldungen; sie fühlt die Mannrg-
faltigkeitei, der Bedürfnisse aller Arten. Sie Host aber
vieles von dein jetzigen Eifer und den Maaßnahmm
oer gefezgebcndcn Räthe, um eine längst gewünschte
Verbesserung, eine Ordnung und eine kiarc Einsicht
der Verwendung von den bewilligende», Geldern zu
erzielen, und in dieser Hoffnung räth sie auch dießmal
zur Annahme des gcgenwärkige» Beschlnsses.

Der Beschluß wird angenommen.

Grosser Rath, 11. Januar.
Präsident: Fierj.

Bürger Frisch, ng, Mitglied der Regierung««
commission, überfcndct folgende», Brief:

Bürger Gesezgeber
Innigst gerührt durch das grosse Zutrauen, wcl-

ches Sie mir zu gebe», geruhen, indem Sie mich

zum Mitglied der vollziehenden Gewalt erwählt haben,
beeile ich mich Ihnen meinen lebhaftesten Dank dark»-- '

ber zu bezeugen.
Wenn ich einzig n»d allein, Bürger Gesezgeber,

meine reinste Begierde, dein allgemeinen Wesen nüzlich

zu seyn, zu Rathe ziehen thäte, so würde ich kemen

Augeublik anstehen, »»ich zu der dringenden Pflicht
einzustellen, die vo» mir gefordert wird; allst» »nein

Alter, meine schwache Gesundheit, meine mir beste»«



bekannte Unfähigkeit, erlauben mir gänzlich nicht diese
Ehrcnstelle anzunehmen, die mir einer eisernen, dank-
losen, und für mich ganz unbekannten Arbeit vcrbun
den ist; zudem sind die Meinungen noch allzu getheilt
die Leidenschaften noch allzu lebhaft, als daß meine
Gegenwart in der mir angewiesenen Stelle etwas
Gutes stiften könne.

Während ^ Jahren, da ich die Ehre hatte un-
sere alte Republik zu bedienen, trachtete ich immer
das Glük unsers gemeinsamen Vaterlandes zu beför-
dem; in den lcztcn Zeiten sonderheitlich habe ich allen
meinen Kräften aufgeboten, um das von unsern Vor-
ettern mrgenommene Neutralicätsfystem zu erhalten
und allen äusser» gewaltsamen Angriff zu verhüten,
der uns unvermeidlich einen jammervollen Krieg zu-
ziehen mußte; meine Sorgen und alle meine Bcmü
hungcn waren fruchtlos; meine Absichten wurden
mißkannt, selbst im Ausland dnrch Schriften vcrläum
dct; dieses alles macht die Seele verdrüssig und zu
den Geschäften unrüstig; cm reines Gewissen, und
die Hechschätzung wohldcnkender Menschen sind gegen-
wärtig mein ganzer Trost; fürs künftige verlange ich
nichts als vergessen, und ruhig an einem friedlichen
Aborte zu leben, von da ich nicht unterlassen werde
Gott den Allmächtigen zu bitten, daß es ihm gefalle
Ihre Räthe zu teilen, Ihre wichtigen Arbeiten zu

segnen, damit Ihre Regierung das Gepräge der Weis-
heit mit sich führe, und die helvetische Nation, wenn
es möglich ist, noch glüklicher mache, als sie vor um
serer gewaltsamen Auflösung von den Franken ge
Wesen ist.

Uebrigens nehme ich die Freiheit mich in die
Fortdauer des höchst schäzbaren Wohlwollens beider
gesezgcbcnden Räthen auf das angelegentlichste zu
empfehlen. Geruhen Sie, Bürger Gcsezgebcr, mei-
neu republikanischen Gruß und die Versicherung meiner
«mbegränzten Hochachtung anzunehmen.

Bern den roten Jenncr >8oo.

Carl Alb. F risching, gew. Seckelm

(Die Fortsetzung folgt.)

Vollziehende Gewalt.
Die vollziehende Gewalt, nach angehörtem Bericht

thres Kriegsministers über das Betragen des B. Clavel,
Chef des rstcn Bataillons leichter Infanterie» in den

Tagen des 7ten und «lcn dieses Monats;
Erwägend, daß dieses Betragen keineswegs der

Kriegsminister erhaltenen Bericht'gnngen über da?
Betragen des B. Clavel gänzlich zufrieden gestellt,
und erhält ferner gegen diesen Offizier ihr volles Zu-
trauen.

Die gegenwärtige Erklärung wird durch den
Kriegsminister dem B. Clavel ausgefertigt, und in
die öffentlichen Blätter cingcrükt werden.

Bern den ruen Jenncr rzoo.
Die Glieder der vollziehenden Gewalt,-

Unterz. Doldcr. Savary.
Durch die vollziehende Gewalt, der Gen. Sekr.

Unter;. Mousson.
Dem Original gleichlautend,

Bern den i>Mn Jenncr tüoo.
Der Kriegsminister,

L a n t h e r.

Beschluß vom t2. Jänner.
Der Vottzichunasausschuß hat sich heute in An-

Wesenheit von vier Gliedern, der Bürger Dolder,
Savary, Frisching und Finster, konstituirt, den Bür,
gcr Doldcr provisorisch zum Präsidenten und den Bür-
ger Mousson durch nachstehenden Beschluß zum Gene--
ralsckretair erwählt:

Der Vollziehungsausschuß, in Erwägung der
wesentlichen und wichtigen Dienste, die der Bürger
Mousson als Gencralsekretair des Vellziehungsdirekto-
riums durch beinahe zwei Jahre dein Staate und der
guten Sache auf die entschiedenste Weise geleistet hat;

In Erwägung, daß Bürger Mousson besonders
in den lcztcn Tagen die deutlichsten Beweise von seiner
unbestechbarcn Liebe zur Freiheit, zum Vaterlandc und
zur republikanischen Gcsczlichkcit gegeben, und dadurch
sowohl die Achtung und den Dank seiner ächtoatrio-
tischen Mitbürger, als das Vertrauen der Regierung
noch mehr befestiget hat;

beschließt:
t) Dem Bürger Mousson sei hiemit der gebüh-

rcnde Dank erstattet, zu dem er sich durch seine Bc-
mühungcn um das Wohl des Vaterlandes und die
Beförderung der guten Sache die gerechteste» Ansprüche
erworben;

2) Ihm sei das vollkommene Vertrauen zugesi-
chert, welches er — vorzüglich durch sein Verha n
in den leztcn Tagen im höhern Grade, der Regierung

vu», einzuflößen wußte;
Subordination — der ersten Pflicht eines Militärs — z) Er sei eingeladen, das Amt des Gencralse-
entgegen war, und daß der B. Clavel, sobald er ge-ssretairs auch bei dem Vollziehuiigsausschilsse so gcmigl
wußt hatte, welches die rechtmäßige Authoritat sey^zu bekleiden, als redlich und pünktlich er dasselbe bei
nicht angestanden, dieselbe zu erkennen,

erklärt!
Die vollziehende Gewalt ist durch die von dem

dem Vollzichungsdirektorium versehen hat.
Der Präsident des Vollziehungsausschusses,

Voider.
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